


Um sich ein umfassendes Bild des von der BSR geplanten Ausbaus des Standortes verschaffen zu 
können, sollten im weiteren Verfahrensverlauf aus meiner Sicht auch folgende Dokumente für die 
beteiligte Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung stehen:

1.       BImSchG-Genehmigung, AZ.: G04496 vom 19.03.1997

2.       Geruchsimmissionsprognose vom 07.11.2017

3.       Noch zu erstellende neue Geruchsimmissionsprognose

4.       Noch zu erstellendes Verkehrsgutachten

5.       Noch zu erstellendes Lärmschutzgutachten, welches auch die Lärmimmissionen des aufgrund 
des Vorhabens entstandenen Verkehrs berücksichtigt 

6.       Noch zu erstellendes Gutachten zu den Luftschadstoffimmissionen, welches auch die durch den 
Verkehr zu und von der Anlage entstandenen Immissionen betrachtet

Vergleich des gegenwärtigen Zustandes mit dem zukünftig geplanten Ausbau

An keiner Stelle der ausgelegten Unterlagen sind Angaben zu den gegenwärtig verwerteten und 
zukünftig geplanten Verwertungsmengen des Vorhabens zu finden. Es wird lediglich von einem 
Ausbau zu einem Biomassezentrum gesprochen, dessen Obergrenze durch die BImSch-Genehmigung 
festgelegt wird. 

Alternativenprüfung

Obwohl der Umweltbericht auf den Grundsatz G 2.2 des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion 
hinweist (gewerbliche Bauflächen sind bedarfsgerecht und unter Minimierung von Nutzungskonflikten 
an geeigneten Standorten zu entwickeln) prüft der Vorhabensträger/die BSR im Rahmen der 
Alternativenprüfung bisher lediglich andere Standorte im Gemeindegebiet. Die BSR hat 
Klimaschutzvereinbarungen unterzeichnet und hat sich verpflichtet Kohlendioxidemissionen zu 
minimieren. Trotzdem wird gegenwärtig nicht untersucht, wie durch eine Standortwahl für das 
geplante Biomassezentrum im östlichen Berliner Stadtgebiet die Gesamtklimabilanz des Vorhabens 
optimiert werden kann. Hierzu sollten Aussagen getroffen werden (Abstand nächstgelegene Berliner 
Stadtgrenze zum gegenwärtig geplanten Standort 20,5km (einfache Strecke))

Verkehr

In dem gegenwärtig ausgelegten Begründungstext wird lediglich erwähnt, dass das Transportvolumen 
der Anlieferung und Abfuhr durch die in der BImSch-Genehmigung zulässigen Massen begrenzt ist. Es 
wird keine Analyse der gegenwärtigen Verkehrsströme vorgenommen und es werden auch keine 
Abschätzungen zu den zukünftigen Verkehrsströmen gegeben. Da durch den Ausbau zum 
Biomassezentrum mit einer signifikanten Erhöhung des Verkehrsaufkommens auszugehen ist, sind aus 
meiner Sicht derartige Analysen unumgänglich. Hierbei ist nicht nur die Betroffenheit des Ortskerns 
von Hennickendorf (Schulweg & Ortszentrum), sondern die Auslastung der Bundesstraße B1 (ab 
Tasdorf nur noch zweispurig) zu berücksichtigen. Der Einschätzung des Umweltberichtes, dass eine 
raumverträgliche Verkehrsanbindung des Standortes gegeben ist kann ich nicht folgen.

Lärmschutz & Luftschadstoffe

Bisher werden die durch den Verkehr zum und vom Vorhabensstandort verursachten 
Emissionen/Immissionen nicht betrachtet.

Bodenordnende Maßnahmen




